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Ambulante Abgabe von Heilmitteln  
hier:  „Neue“ Vergütungen für den Bereich der Ersatzkasse n ab 1. Januar 2010 
Bezug:  NKG-Mitteilungen 173/2009, 258/2009, 259/2009 und 332/2009 
 
 
Der Verband der Ersatzkassen in Niedersachsen hatte  im vergangenen Jahr eine gemeinsame 
Vergütungsvereinbarung mit den Primärkassen nicht m itgetragen. Aus diesem Grund wurde die 
Einleitung eines Schiedsverfahrens gemäß § 125 Abs.  2 Satz 4 SGB V erforderlich. Dabei wurde 
die Vergütung für die ambulante Abgabe von Heilmitt eln ab dem 1. April 2009 im 
Schiedsverfahren festgesetzt. 
 
Da mit der Abrechnung der festgesetzten Preise erst  ab dem 1. Oktober 2009 begonnen werden 
konnte, wurden Zahlbeträge berechnet, die die fehle nden Erlöse ab dem 1. April 2009 bis 
30. September 2009 ausgleichen sollten.  
 
Die Zahlbeträge galten vom 1. Oktober 2009 bis 31. Dezember 2009. 
 
Ab 1. Januar 2010 gelten nunmehr für Vdek-Versicher te die im Schiedsverfahren mit Wirkung 
zum 1. April 2009 festgelegten Preise (Anlage). 
 
Es wird angestebt, zum 1. April 2010 neue Vergütung en zu vereinbaren. 
 
Die aktuellen Preisverzeichnisse mit den Primärkass en und dem vdek können auch auf der 
Homepage der NKG unter der Rubrik „ambulante Versor gung/Heilmittel“ herunter geladen 
werden. 
 
Wir bitten um Beachtung. 
 
 
 
 
 










